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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri»
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Mittwoch, den 29 April istox. Fünftes Quartal. Den 9 Floréal IX.ì'5

Anzeige für Schriftsteller und Buchhändler.
Unter der Rubrik: Kleine Schriften, wird

der N> Schweiz. Republikaner fortfahren, alle theils

in der Schweitz gedruckten, theils auswärts
erscheinenden, die Schweitz betreffenden oder von

Schweitzern herrührenden Schriften anzuzeigen. Wenn
dieß aber mit einiger Vollständigkeit geschehen soll, so

müssen die Verfasser oder Verleger neuer Schriften
die Gefälligkeit haben, ein Exemplar derselben an den

Herausgeber einzusenden; ohne dieß hängt es vom Zu«
fält ab, ob ihm dieselben bekannt werden.

Gesetzgebender Rath, 26. Merz.
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft des Vollziehungsraths, das

Unrerstützungsbegchren einer englischen Baumwol-
lenspinnerey - Gesellschaft in St. Gallen betreffend.)

Dieß ist das doppelte Begehren der Gesellschaft, auf
welches Sie B. G., die Regierung aufmerksam zu ma-
then für Pflicht hielt. Sie werden dabey bemerken, daß
keineswegs zu besorgen ist, es dürsten diejenigen Einwoh.
ner Helveticas, welche sich mit der gewöhnlichen Spinne»
rey abgeben, durch die Begünstigung dieser Gesellschaft
benachtheiligi werden, indem die Einrichtung, von der
hier die Rede ist, blos das Spinnen der feinern Baum,

v>. wolle ansieht, welche bisher Helvctien zum großen Nach,
theil seiner Handlung aus England gezogen hat, und so

gleichsam dem Erfindungsgetst dieser Nation einen jähr-
Uchen Tribut von einigen Millionen bezahlte.

Unläugbar wird überdieß diese neue Quelle von Indu,
strie sich täglich mehr verbreiten, immer mehr Hände
beschäftigen, und der Keim neuer Thätigkeit für die
Baumwollen. Tuch » Manufakturen jeder Art seyn, die
bis jezt im Lande noch schwankend waren«

Der Vollz. Rath verspricht sich von der tiefen Einsicht,
Klugheit und dem Patriotismus des B. Pellis den besten

Erfolg, und erwartet mit Zuversicht von Ihrer Weisheit,
Sie werden in diesem Unternehmen seinen vollen Werth
erkennen, und sich geneigt finden, durch beförderliche

Entsprechung in dem doppelten Begehren, dasselbe zu
begünstigen.

Am 27. Merz war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 28. Merz.
Präsident: H u ber.

Die Zuschrift der Verwaltungskammer des Cantons
Wallis (die wir bereits lieferten S. S. 122;) wird ver»
lesen, und an die Constitutionscommißion gewiesen.

Man schreitet zur Wahl eines neuen Mitglieds det
gefetzgebenden Raths an Hegners Stelle.

Folgende Candidaten sind vorgeschlagen:
B. Rellstab gew. Mitglied des großen RathS.
- Suter, gewesenes Mitglied des großen RathS.
» Zelger, Mitglied des O. Gerichtshofs.
» Weber, gew. Reg. Statthalter von Baden.
» Welti, Distr. Statthalter von Zurzach.
» Baldinger, gew. Präsident der Verw. Kammer

von Baden.
» PelliS, aus dem Leman.
» Pidoux, Ex Accus. publ. vom Leman.
« Von der Flue, gew. Mitglied des Senats.
» Landwing, Mitgl. des Bezirksgerichts Zug.
» Kubli, gew. Mitglied des Senats.
» Labhard, gew. Mitglied des großen Raths.
» Germann, gew. Mitglied des großen RathS.
B. Pellis, auS dem Canton Leman, wird durch

geheimes und absolutes Stimmenmehr zum Mitglied
des RathS. erwählt»



Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz,
«ommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Voll;. Rath übersendet Ihnen
hiebey das Resultat von den Versteigerungen der zur

Tilgung der Gehalts. Rükstände bestimmten Rational-
guter im Canton Schafhausen, deren Genehmigung die

dasige Vcrwaltungskammer und das Finanzministerium
vorschlägt. Der Vollz. Rath unterstüzt diest Vorschläge,

und ladet Sie ein B. G., die Versteigerungen zu prüffen,
und im Fall sie ihre Bestimmung erhalten, zu ratifi-
«iren,

Die Criminalgesetzgebnngs - Commißion legt eine neue

Abfassung des Gesetzvorschlags über Prozeß. Kostende»

Zahlung von Seile fteygcsprochener Angeklagter, vor,
die für ; Tage auf den Canzlcytisch gelegt wird.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und hernach angenommen:

B. Gesetzgeber! Unterm-6. Febr. beliebten Sie an
den Vollz. Rath eine Botschaft ergehen zu lassen worinn
von demselben in Betreff der von ihm vorgeschlagenen

Verkànffe von Nationalgütern aus den Distrikten W i f.

lis b u r g und Peterli n gen verschiedene Auskunft
begehrt wird, welche Sie B. G. nunmehr durch zwey

neue Botschaften, beyde vom 19. Merz wirklich erhalten

haben. Nach genauer Erdaurung ihrer Inhalte, findet
die Finanzcommißion, Ihnen antragen zu müssen, fol.
gende Verkänffe zu genehmigen:

ImDistriktWiflisburg.
Eine Büvdte bey St. Martin, 1 Pos. : gesch. Zoo,

verk. i;?;, überlöst 525 Fr.
2. Eine Bündte bey der alten Zehendscheuer, 4. 6.

Posen: gesch. zoo, verk. 700, überl. 400 Fr.
z. Eine Wiese aux Vuuttes, -0 Pos. -.'gesch. 4000,

verk. 4010 < überl. io Fr.
4. I.e?rè8 vert, 12 Posen Wiesen und 4 Posen

Acker: gesch. 4800, verk. »2115, überl. 7,1; Fr.
5. ?rès Menuet, 9 Posen Wiesen und 1 Pose

Acker: gesch. n°o, verk. 7010, überl. z;io Fr.
6. Ein Acker, Postackcr genannt, 2 Pos. : gesch. 600,

verk. 2114, überl. ,514 Fr-

7. Ein Acker à Is Louckeltu?, - Pose : gesch. ; 50,

»eck. 80r, überl. 4?i Fr.
8. Ein Acker, lous Ville,1.6. Pos. : gesch. z;o,

verk. 820, überl. 47° Fr.
9. Ein Acker in der Gemeinde Pfauen, 0. 6 Pose:

geschäzt 60, verkauft 60 Fr.
Nicht zu verhehlen ist zwar, daß der Pachtzins dieser

Grundstücke in den beyden lezten Jahren bis auf - z-z Fr.

gestiegen ist ; allein da solches in Zukunft in mehrern Rü5»

sichten nicht immer der Fall seyn dürfte, einer, und am
derseits der Erlös denn doch den Schatzungswerth bey»

nahe gedoppelt darbietet, so fanden wir nicht Grund ge»

nug, Ihnen die weitere Beybchaltung dieser National»
guter zu belieben. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Prüfung der Gründe für und wider daS

Einheitssystem und den Föderalis»
muS in der Schweitz. 8. 1801. S. »24.

» Der Zettpunkt ist eingetreten, welcher unser Schick»
sal und unsere innere und äussere Verhältnisse bestimmen
soll. Die Auflösung der provisorischen Regierung naht
sich täglich ihrem Ziel; folglich kann der Vorwurf nicht
statt haben; als arbeite man ihr entgegen. "

Dieser Eingang, imFebruar > 8 0, zuBern
geschrieben, verkündet ein nicht unwichtiges Ak»
tenstück, und läßt das Manifest einer Handvoll räche»

schnaubender Wichte erwarten, die, aus übclbercchnete

fremde Hilfe vertrauend, in jenen Tagen an dem Gelin»
gen ihrer Anschläge nicht länger zweifelten, und mit udem
Morgen dem Sturze der Republik und der Aufrichtung
des Thrones ihrer Herrschaft entgegensahen. Die Er»
Wartung wird nicht getäuscht.

Sie selbst, wie es scheint, theilen uns dieses

bedeutende Aktenstück mit; und wer sich über einen so

tollen Streich wundern oder die Schaamlostgkeit der
Bande unbegreiflich finden möchte, der bedenke: daß eS

in des Rasenden Macht nicht steht, seinen Wahnstnn zu

verbergen oder die häßliche Blöße seiner Orang Outang
Gestalt dem Auge der Beschauer zu entziehen.

So laßt uns dann die Rasenden hören:

»Wir finden nach dem positiven Rechte sowohl
als nach dem gesunden Menschenverstand, kein hel»
ve tisch es Volk: sobald die eidgenößischen allgemei»

neu, und kein Cantons-Volk: sobald die Par»
tckular.Staatsverträge zerrissen werden. " (S. n.)

» Man hat seit der Revolution vieles von privile»
girten Kasten gelermt. Es gab keine privile»
girte Kaste in der Schweitz. Denn das

Recht der regierenden Städte und Länder gründet sich

weder auf Privilegien, noch auf Vorrechte; weder auf
Exemlionen noch auf Usurpationen.... Sie besaßen

zwar ein ausschließendes Recht zu der Staatsregierung;
dieses gründet sich aber überall auf einen redlichen Ur»

sprung, auf redliche Staatsverteäge; war ein rechtli»

che^wvhlerwoebenes Eigenthum. Sie hatten es schon
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